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Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Bad Neualbenreuth 

(Landkreis Tirschenreuth) 
für das Haushaltsjahr 

 
2023 

 
 
 
Aufgrund des Art. 9 Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) und Art. 42 ff. des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) erlässt die Schulverbandsversammlung folgende Haushaltssat-
zung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; 
 
Er schließt im Verwaltungshaushalt in 
 
Einnahmen und Ausgaben mit je         233.550 € 
 
und im Vermögenshaushalt in 
 
Einnahmen und Ausgaben mit je         185.564 € 
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§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 
130.664,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
A. Verwaltungsumlage 
 
Umlage nach der Schülerzahl:  
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll), zur Finanzierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf 211.200 € festgesetzt.  
 
Dieser Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 
Die für die Berechnung der Schulverbandsumlage maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 
01.10.2022 wird auf 44 Verbandsschüler festgesetzt. 
 
Die Verwaltungsumlage wird somit je Verbandsschüler auf 4.800 € festgesetzt. 
 
B. Investitionsumlage 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 250.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft. 
 
 
Bad Neualbenreuth, 09.03.2023 
 
Schulverband Bad Neualbenreuth 
 
 
gez. Klaus Meyer 
Schulverbandsvorsitzender 
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____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Der Landrat in Tirschenreuth 
 gez. Grillmeier 
   

 
 Druck: 
 Landratsamt Tirschenreuth 
 Mähringer Str. 7 
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